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Bericht 

 
An der GGR-Sitzung vom 15. August 2024 wurde das Postulat Ursula Probst, GFL; Publikation von Fällgesu-
chen geschützter Bäume, mit folgendem Wortlaut eingereicht. 

 
      
 
Stellungnahme Gemeinderat: 
 
Das Verfahren wurde bisher wie folgt durchgeführt: Die Bewilligungen der Fällgesuche für geschütze Bäume 
erfolgten gestützt auf Gutachten von spezialisierten Baumpflegern. Zusätzlich wurde die Kommission für Um-
weltfragen (KOFU) konsultiert. Der Entscheid wurde anschliessend durch den Gemeinderat (GR) gefasst. 
 



In einzelnen Fällen wurde im «Buchsi-Info» über die Entscheide beziehungsweise die Gründe für die Baumfäl-
lungen informiert. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine amtliche Publikation. Eine vorgängige Publika-
tion der Fällgesuche im «Buchsi-Info» wird als nicht praktikabel erachtet, da es sich bei Fällgesuchen in der Re-
gel um dringliche Anliegen handelt und diese zeitlich nicht mit den Erscheinungsdaten des «Buchsi-Info» (vier 
Ausgaben pro Jahr) abgestimmt werden können. 
 
Das Verfahren bei Fällgesuchen geschützter Bäume wurde überprüft und nach Absprache mit dem Regierungs-
statthalteramt an die geltenden gesetzlichen Vorgaben angepasst. 
 
Neu wird das Verfahren bei Fällgesuchen geschützter Bäume ausserhalb von Baubewilligungsverfahren wie 
folgt durchgeführt: 
 
Fällgesuche sind über die kantonale Plattform eBau einzureichen. Gemäss kantonaler Gesetzgebung werden 
Fällgesuche für geschützte Bäume der Kategorie I (schützenswert) durch das Regierungsstatthalteramt bewil-
ligt. Hierzu wird ein Fachbericht des Amts für Naturförderung (ANF) sowie ein Amtsbericht der Gemeinde einge-
holt. Die Publikation im amtlichen Anzeiger erfolgt in diesem Fall durch das Regierungsstatthalteramt mit an-
schliessender öffentlicher Auflage.  
 
Fällgesuche für geschützte Bäume der Kategorie II (erhaltenswert) werden wie bisher gemäss Art. 2 der Verord-
nung im Bereich Natur und Landschaft (VBiodiv) durch die zuständige Fachstelle Umwelt nach Konsultation der 
Kommission für Umweltfragen (KOFU) bewilligt. Hierfür ist keine amtliche Publikation vorgesehen. 
 
 
Erfolgt ein Fällgesuch (Kategorie I, schützenswert) im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens, wird die bean-
tragte Ausnahme durch die Gemeinde zusammen mit dem Baugesuch öffentlich publiziert. 
 
In diesem Fall holt die Gemeinde sowohl einen Amtsbericht des Regierungsstatthalteramts als auch einen 
Fachbericht des Amts für Naturförderung (ANF) ein. Diese Stellungnahmen bilden die Grundlage für die fachli-
che Beurteilung und die vorzunehmende Interessenabwägung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens. 
 
Der Entscheid über die beantragte Fällung erfolgt anschliessend im Rahmen des Gesamtbauentscheides. 
 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kos-
ten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientie-
ren.  
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 
Das Geschäft wurde keiner Kommission vorgelegt. 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 23ff 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren 
 

Art. 

 
 



Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Sekretariat GGR (Nachführen Register Parlament) 

2. Bauabteilung, Ressort Planung/Umwelt/Energie/Bauinspektorat (zur Kenntnisnahme) 

 
 
Beilagen 

1. - 

 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 06. Juli 2026, in Kraft. 
 
 
 
. 


